
Stadt Bielefeld
Der Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 17 .05.2011 gemäß $ 2 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m S 41 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) beschlossen, den Bebauungsplan Nr. l l l /3/47.10 ,,Quartier
ehemaliges Postfrachtzentrum" für das Gebiet nördlich der Nahariyastraße / der Straße
,Am Bahnhof' bis zu den Bahngleisen im Westen und einschließlich der Herforder Straße
im Osten - Stadtbezirk Mitte - aufzustellen. Weiterhin hat der Ausschuss beschlossen,
das beschleunigte Verfahren für Bebauungspläne der lnnenentwicklung nach S 13a
BauGB anzuwenden. Gemäß SS 13a Abs. 2 Nr.  1 ,  13 Abs. 3 BaUGB wird von der Um-
weltprüfung nach S 2 Abs. 4 BauGB abgesehen.

Hiermit werden der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes sowie die
Anwendung des beschleunigten Verfahrens ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung gemäß SS 2 Abs. 1,13a Abs. 3 BauGB öffent l ich bekannt gemacht.

In dem vorstehenden Planausschnitt ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes durch
eine durchgehende Linie kennt l ich gemacht.  Für die genauen Grenzen sind die Eintra-
gungen in den Plänen des Bauamtes verbindl ich.
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Es besteht Gelegenheit, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentl i-
chen Auswirkungen der Planung durch Einsicht in die entsprechenden Unterlagen zu un-
terrichten. Diese können

vom 04. bis einschließlich 22. Juli 24fi

in der Bauberatung des Bauamtes der Stadt Bielefeld, August-Bebel-Straße 92 (Erdge-
schoss), 33602 Bielefeld montags bis mittwochs von 8.30 bis 17.00 Uhr, donnerstags von
8.30 bis 18.00 Uhr,  f rei tags von 8.30 bis 14.00 Uhr eingesehen werden. Nachricht l ich
können die Unter lagen auch im Internet unter www.bielefeld.de in der Rubrik, ,Planen
Bauen Wohnen" eingesehen werden.

Während dieses Zeitraums besteht die Möglichkeit, sich schrift l ich oder zur Niederschrift
im Bauamt zu der Planung zu äußern.

Ferner hat der Stadtentwicklungsausschuss in o. g. Sitzung beschlossen, das Verfahren
zur 175. Anderung des Flächennutzungsplanes,, lnnenstadt-Nord" einzustel len. Die-
ser Beschluss wird ebenfalls öffentl ich bekannt gemacht. ln dem nachstehenden Plan-
ausschnitt ist der Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes, der geändert werden soll-
te,  durch eine durchgehende Linie kennt l ich gemacht.

i .  v.

Kähler
Erster Beigeordneter
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